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Die Bürgermeisterin         der Stadt Gröningen 
Amt :     Hauptamt 

Vorlagen-Nr. 

 

 

Jahr 

 

2012 

Az:  

Datum:  16.02.2012 

 

Vorlage der Verwaltung 
                                                                                 Zutreffendes ankreuzen  

 Sitzungs- öffentlich nicht- ange- abgelehnt geändert 

 Tag  öffentlich nommen   

 

Ausschuss für Bauwesen und 

Stadtentwicklung  

 

      

 

Ausschuss für Soziales, Kinder 

und Jugend, Sport und Kultur 

 

      

 

 

Haupt- und Finanzausschuss 27.02.2012 X     

 

Stadtrat 12.03.2012 X     

 

Einstellung im Haushalt 

erforderlich ?  

Ja Nein Jahr Summe 

    

Gefertigt Beteiligt Bürgermeisterin 

 

 

Frau Schliebener 

  

 

Hillebrand 

 

Betreff:  Bewirtschaftungskosten Turnhalle Gröningen 

 

 

Beschlussvorschlag:   Der Stadtrat beschließt, anteilige Bewirtschaftungskosten der 

Turnhalle auf  die Nutzer umzulegen. 

 

 

Begründung: 

Als konsolidierende  Maßnahme ist angedacht, die Nutzer der Turnhalle an den Bewirtschaftungskosten zu 

beteiligen. In der Tabelle 1 „Kostenerstattung Hallennutzung der Sporthalle Gröningen“  ist der auf der 

Grundlage der tatsächlichen Kosten im Jahr 2011 und der Nutzungszeit rechnerisch ermittelter Wert pro 

Nutzer ersichtlich. Der Kostendeckungsgrad bei dieser Rechnung beträgt 61 v.H. Das Zahlenmaterial stellt 

eine Modellrechnung dar. In der Arbeitsberatung des Stadtrates am 13.02.2012 wurde sich darauf 

verständigt, nur ein Teil der Bewirtschaftungskosten auf die Nutzer umzulegen.   

 

In der zweiten Modellrechnung (Tabelle 2) wurden daher nur die Kosten umgelegt, die die Nutzer 

beeinflussen können, d.h. Wasser, Strom, Heizkosten und Abfallgebühren. Des Weiteren wurden die 

Nutzungszeiten der Vereine nochmals überprüft und saisonbedingt ermittelt. Um auf die Kosten je Stunde 

zu kommen, wird mit der Zeit eines ganzen Tages gerechnet und nicht mit der reinen Nutzungszeit. Der 

Kostendeckungsgrad bei dieser Rechnung beträgt 6 v.H. 

Die Bewirtschaftungskosten werden jedes Jahr aufgrund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres neu 

ermittelt. 

Die Einnahmen würden bereits im Haushaltsjahr 2012 wirksam werden.  


